
Headline

Satzung

SH-Satzung-2011_NEU  17.10.11  12:25  Seite 1



Die S E L B S T H I L F E Pensionskasse der Caritas bietet ihren Mitgliedern

als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit seit 1953 auf der Grundlage

des Gegenseitigkeitsgedankens unmittelbaren Versicherungsschutz. Ihre 

Tätigkeit ist deshalb konsequent auf die Wahrnehmung der Interessen der

Versichertengemeinschaft ausgerichtet. 

Die Tarife erfüllen zusätzlich die arbeitsrechtlichen Anforderungen in der 

betrieblichen Altersversorgung. Diese einzigartigen Eigenschaften sorgen

für eine hochwertige und kostengünstige Möglichkeit der Altersversorgung.

Zur Wahrung der Interessen dieser Versichertengemeinschaft wählen die

Mitglieder selbst ihre Vertreterversammlung als oberstes Organ für eine

Amtszeit von jeweils 5 Jahren. Änderungen der Satzung können nur von

der Vertreterversammlung durchgeführt werden. Die Änderungsbeschlüsse

bedürfen der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht. Diese Kontrollmechanismen ermöglichen es, die Belange

der Versichertengemeinschaft stets als Handlungsmaxime in den Mittel-

punkt der Geschäftspolitik des Unternehmens zu stellen und zu bewahren.

Der Vorstand

Vorwort
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4 Satzung

Satzung

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Der Verein

1. Die SELBSTHILFE Pensionskasse der Caritas VVaG – im Folgenden Versicherungsverein genannt – ist ein 

kleinerer Versicherungsverein im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

2. Der Versicherungsverein hat seinen Sitz in Köln.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Geschäftsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland.

5. Die Bekanntmachungen des Versicherungsvereins erscheinen in den offiziellen Publikationsorganen des 

Deutschen Caritasverbandes und der betreffenden Diözesen.

§ 2. Der Zweck des Versicherungsvereins

Zweck des Versicherungsvereins ist, für Alter, Invalidität oder Tod durch Rentenzahlung und die hierzu erforderliche

Beratung die Vorsorge sicherzustellen.

§ 3. Die Mitglieder

1. Der Versicherungsverein versichert seine Mitglieder nach den in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen

(Leistungsplänen) für die einzelnen Tarife beschriebenen Regelungen; hierbei beschränkt er seine Tätigkeit auf

jetzige und frühere Angehörige des kirchlichen Dienstes der katholischen Kirche, insbesondere des Deutschen

Caritasverbandes einschließlich deren Untergliederungen sowie der zugeordneten Einrichtungen und Anstalten.

2. Der Versicherungsverein führt freiwillige Mitgliedschaften zum Zweck eigener Altersvorsorge und Pflichtmitglied-

schaften im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung getrennt.

3. Als Mitglieder kommen alle Personen in Betracht, die ihre Zugehörigkeit zu dem nachfolgend beschriebenen 

Personenkreis nachweisen können, insbesondere

a) alle in der katholischen Kirche und im Deutschen Caritasverband e. V. einschließlich deren Untergliederungen,

der angeschlossenen Verbände, Einrichtungen, Anstalten und Gemeinschaften Tätigen oder tätig Gewesenen 

(freiwillige Mitglieder). Die Aufnahme von ehrenamtlich Tätigen ist nicht möglich;

b) die nach der Versorgungsordnung B des Deutschen Caritasverbandes oder einer vergleichbaren Regelung in 

den hierfür vorgesehenen Tarifen anzumeldenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Pflichtmitglieder),

c) die Angehörigen* der Zugangsberechtigten gemäß a) und b) (freiwillige Mitglieder), 

d) die Angehörigen der Ordensgemeinschaften (freiwillige Mitglieder).

* Angehörige sind: Verlobte, Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie (z. B. Eltern/Kinder), Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten der Geschwister
und Geschwister der Ehegatten, Geschwister der Eltern, Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und
Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).
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5Satzung

§ 4. Der Beginn der Mitgliedschaft

1. Über alle Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand des Versicherungsvereins.

2. Zu Beginn der Mitgliedschaft erhält jedes Mitglied einen Mitgliedsausweis als Versicherungsbestätigung, die zum

abgeschlossenen Tarif gehörenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und einen Abdruck der Satzung.

§ 5. Das Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt

a) durch Tod des Mitgliedes,

b) durch Eintritt einer Erwerbsminderung vor Erfüllung der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

vorgesehenen Wartezeit,

c) durch Ausscheiden eines Pflichtmitgliedes aus dem zusatzversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis,

d) durch Erklärung des Austritts eines freiwilligen Mitgliedes aus dem Versicherungsverein unter Beachtung 

der in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen festgelegten Fristen,

e) durch Ausschluss eines freiwilligen Mitgliedes aus dem Versicherungsverein.

2. Auf Antrag des Versicherten ist in den Fällen 1 b) und 1 c) eine freiwillige Mitgliedschaft nach den Allgemeinen

Versicherungsbedingungen möglich.

3. Der Ausschluss durch Vorstandsbeschluss ist zulässig,

a) wenn ein Mitglied die Mitgliedschaft durch falsche Angaben oder Täuschung erlangt hat, sofern seit Schließung

des Vertrages noch keine 10 Jahre verflossen sind, es sei denn, dass die Anzeigepflicht arglistig verletzt 

worden ist; 

b) wenn ein Mitglied die Interessen des Versicherungsvereins in grober Weise verletzt hat.

4. Gegen den Ausschluss kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zugang der Ausschlussentscheidung Ein-

spruch bei dem Aufsichtsrat des Versicherungsvereins eingelegt werden. Wird der Einspruch durch den Aufsichtsrat

zurückgewiesen, ist die Mitgliedschaft mit dem Zugang der Ausschlussentscheidung beendet.

§ 6. Die Rechte und Pflichten des Mitgliedes

1. Jedes Mitglied erhält jährlich eine Bescheinigung, die den Stand des Versicherungsverhältnisses zum 31.12. des

Vorjahres wiedergibt.

2. Die Beiträge zur Versicherung sind monatlich im Voraus nach den den einzelnen Tarifen zugeordneten Beitrags-

tabellen zu entrichten. Sie erhöhen sich um etwaige gesetzliche Abgaben.

3. Die Ansprüche auf Leistungen jeder Art dürfen an Dritte weder verpfändet noch abgetreten werden.
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II. Struktur

§ 7. Die Organe des Versicherungsvereins

Die Organe des Versicherungsvereins sind

1. die Vertreterversammlung,

2. der Aufsichtsrat,

3. der Vorstand.

§ 8. Die Vertreterversammlung

1. Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ des Versicherungsvereins. Die Vertreterversammlung besteht

aus 30 Personen. Die Mitglieder der Vertreterversammlung werden von den Mitgliedern des Versicherungsvereins

auf der Grundlage einer Wahlordnung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

2. Die Mitglieder der Vertreterversammlung müssen Mitglieder des Versicherungsvereins sein. Beschäftigte des 

Versicherungsvereins können der Vertreterversammlung nicht angehören.

3. Die Vertreterversammlung ist jährlich nach Fertigstellung des Jahresabschlusses vom Vorstand in der ersten 

Jahreshälfte mit einer Frist von einem Monat einzuberufen.

4. Zur Teilnahme an der Vertreterversammlung sind nur die gewählten Vertreter berechtigt; die Entsendung eines

Stellvertreters oder die Übertragung des Stimmrechts auf Dritte ist nicht möglich.

5. Die Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand nehmen an der Vertreterversammlung ohne Stimmrecht teil.

§ 9. Die Aufgaben der Vertreterversammlung

1. Die Vertreterversammlung nimmt den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstandes und den Bericht des Auf-

sichtsrates entgegen.

2. Die Vertreterversammlung beschließt über

a) die Feststellung des Jahresabschlusses,

b) die Verwendung des erzielten Überschusses, soweit er nicht zur Beteiligung an den Bewertungsreserven 

Verwendung findet,

c) die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates,

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Stellvertreter,

e) die Änderung der Satzung,

f) die Deckung von Fehlbeträgen,

g) die Auflösung und Verschmelzung des Versicherungsvereins,

h) die Wahlordnung zur Vertreterversammlung.
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§ 10. Das Beschlussverfahren der Vertreterversammlung

1. Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vertreter anwesend ist.

2. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

3. Eine Änderung der Satzung und der Wahlordnung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen

Stimmen beschlossen werden. 

4. Anträge von Mitgliedern des Versicherungsvereins sind in die Tagesordnung der Vertreterversammlung aufzuneh-

men, wenn sie spätestens 3 Wochen vor dem Termin dem Vorstand vorgelegt werden; später eingehende Anträge

müssen in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sie von mindestens 10 Mitgliedern und spätestens

eine Woche vor der Vertreterversammlung dem Vorstand vorgelegt werden. Die Anträge sind den Mitgliedern der

Vertreterversammlung unverzüglich mitzuteilen. 

§ 11. Die Leitung der Vertreterversammlung und das Protokoll

1. Den Vorsitz in der Vertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung

der stellvertretende Vorsitzende oder – falls dieser verhindert ist – der Vorsitzende des Vorstandes.

2. Das Protokoll der Vertreterversammlung ist vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates und dem Protokollführer zu un-

terzeichnen.

3. Die Vertreterversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 12. Der Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Hiervon werden

4 durch Wahl von der Vertreterversammlung,

3 vom Deutschen Caritasverband 

bestellt. Erneute Wahl bzw. erneute Bestellung ist möglich.

2. Für jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist ein Stellvertreter zu wählen bzw. zu bestellen, der in den Aufsichtsrat

dann nachrückt, wenn das betreffende Mitglied während der Amtszeit aus seiner Funktion scheidet.

3. Die von der Vertreterversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre Stellvertreter müssen

Mitglieder des Versicherungsvereins sein. 

4. Als Mitglied des Aufsichtsrates kann nicht gewählt bzw. nicht bestellt werden,

– wer in einem Beschäftigungsverhältnis mit dem Versicherungsverein steht;

– wer Beschäftigter oder Mitglied eines Organs oder eines sonstigen Gremiums einer vergleichbaren 

Versicherungseinrichtung ist.

5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre Stellvertreter werden für die Dauer von 5 Jahren gewählt bzw. bestellt.

Die Amtszeit beginnt mit Beendigung der Vertreterversammlung, in der die Wahl stattgefunden hat, und endet mit

Ablauf der Vertreterversammlung, die über die Entlastung für das 5. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hier-

bei wird das Geschäftsjahr, innerhalb dessen die Wahl erfolgt, mitgerechnet.

6. Das Amt der Aufsichtsratsmitglieder und ihrer Stellvertreter ist ehrenamtlich.
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§ 13. Die Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes; er bestimmt den Vorsitzenden des Vorstandes. 

2. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung. 

3. Der Aufsichtsrat bestimmt einen Abschlussprüfer zur Prüfung des vom Vorstand gefertigten Jahresabschlusses

und unterbreitet diesen mit seinen Anträgen der Vertreterversammlung.

4. Der Aufsichtsrat bestellt den Verantwortlichen Aktuar und den Treuhänder für das Sicherungsvermögen gemäß

den Bestimmungen des VAG.

5. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, gemäß § 39 Abs. 2 und 3 VAG die Satzung des Versicherungsvereins mit Geneh-

migung der Aufsichtsbehörde zu ändern. Die Änderungen sind der Vertreterversammlung bei ihrer nächsten 

Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen und außer Kraft zu setzen, wenn diese es verlangt.

6. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14. Der Vorsitz des Aufsichtsrates und das Beschlussverfahren

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der 

Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern. Der Aufsichtsrat ist beschluss-

fähig, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

2. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des

Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters.

3. Der Aufsichtsrat kann schriftlich abstimmen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

4. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates und des Vorstandes kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen,

dass der Vorsitzende des Aufsichtsrates unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei

Wochen nach der Einberufung stattfinden.

§ 15. Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens vier Personen. Die Vorstandsmitglieder erhalten für

ihre Tätigkeit eine Vergütung.

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Als Vorstandsmitglied

darf nur bestellt werden, wer den Voraussetzungen des § 7 a VAG entspricht. Die erneute Bestellung ist zulässig.

3. Der Aufsichtsrat bestellt ein Mitglied des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden.

§ 16. Die Aufgaben des Vorstandes

1. Der Vorstand führt in eigener Verantwortung die Geschäfte des Versicherungsvereins nach Maßgabe von Gesetz

und Satzung.

2. Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

3. Der Vorstand bestellt den nach § 11 b VAG erforderlichen Treuhänder.
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4. Der Vorstand setzt die Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Versicherungsvereins und deren Änderung mit

Zustimmung des Aufsichtsrates in Kraft.

5. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

III. Vermögen und Jahresabschluss

§ 17. Das Vermögen 

Das Vermögen des Versicherungsvereins ist nach den gesetzlichen Bestimmungen anzulegen.

§ 18. Der Jahresabschluss

Der Vorstand hat für jedes Geschäftsjahr die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang sowie den 

Lagebericht nach den gesetzlichen Bestimmungen und den aufsichtsbehördlichen Richtlinien aufzustellen, zu 

unterzeichnen und dem Abschlussprüfer vorzulegen.

§ 19. Die Überschussbeteiligung

1. Der Vorstand hat alljährlich eine versicherungstechnische Bilanz aufstellen zu lassen.

2. Ergibt die versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, so sind hiervon in Übereinstimmung mit dem Ver-

antwortlichen Aktuar mindestens 5 % einer Verlustrücklage solange zuzuführen, bis diese 10 % der Deckungs-

rückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat. 

3. Der weitere Überschuss ist, soweit er nicht zur Beteiligung an den Bewertungsreserven Verwendung findet, zuerst

der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen und sodann ausschließlich zur Erhöhung der Versiche-

rungsleistungen oder zur Ermäßigung der Beiträge oder für beide Zwecke zugleich zu verwenden. Den Mitgliedern

des Versicherungsvereins steht hierauf ein Rechtsanspruch zu.

4. Die näheren Bestimmungen über die Verwendung des Überschusses zugunsten der Mitglieder, insbesondere über

den Zeitpunkt der Aufteilung des Überschusses auf die einzelnen Versicherungen, trifft aufgrund von Vorschlägen

des Verantwortlichen Aktuars die Vertreterversammlung. Die Überschussbeteiligung für die von der Aufsichts-

behörde genehmigten Tarife bedarf der Unbedenklichkeitserklärung durch die Aufsichtsbehörde.

5. Weist die versicherungstechnische Bilanz einen Fehlbetrag aus, so ist dieser zu Lasten der Verlustrücklage und

danach der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) auszugleichen. Wenn die Verlustrücklage und die RfB

hierfür nicht ausreichen, sind zur Deckung des verbleibenden Fehlbetrages durch Beschluss der Vertreterver-

sammlung aufgrund von Vorschlägen des Verantwortlichen Aktuars die Beiträge der Mitglieder zu erhöhen oder

die Beitragszahlungsdauer zu verlängern oder Versicherungsleistungen herabzusetzen oder Änderungen der 

genannten Art gleichzeitig vorzunehmen. Alle Maßnahmen zur Beseitigung von Fehlbeträgen haben auch für

bestehende Versicherungsverhältnisse Wirkung und bedürfen für die von der Aufsichtsbehörde genehmigten Tarife

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, für die nicht genehmigten Tarife der Zustimmung des nach § 11 b VAG

erforderlichen Treuhänders. Eine Erhebung von Nachschüssen ist ausgeschlossen.

6. Im Übrigen gelten die jeweiligen Bestimmungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Überschuss-

beteiligung.
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IV. Sonstiges

§ 20. Die Leistungsbestimmungen für Altverträge

Für Verträge, die vor dem 01.01.1997 abgeschlossen wurden („Altverträge“), finden die am 31.12.1996 gültigen

Leistungsbestimmungen weiterhin Anwendung.

§ 21. Bestandswirksame Änderungen

Abhängig von dem jeweiligen Tarif können Bestimmungen, die die Versicherungsleistungen, die Beitragszahlung,

die Kündigung und die Beitragsfreistellung, die Leistungsausschlüsse und -einschränkungen und die Überschuss-

beteiligung betreffen, auch für bestehende Versicherungen geändert werden. Die Einzelheiten sind in den jewei-

ligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Tarife beschrieben.

§ 22. Die Auflösung

1. Die Auflösung des Versicherungsvereins findet statt, wenn in einer ausdrücklich zu diesem Zweck 6 Wochen

vorher einberufenen Vertreterversammlung drei Viertel der anwesenden Mitglieder in geheimer Abstimmung die

Auflösung beschlossen haben. Der Auflösungsbeschluss wird erst mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

wirksam.

2. Im Falle der Auflösung des Versicherungsvereins erlöschen, abgesehen von den Bestimmungen des Abs. 4, die

Versicherungsverhältnisse der Anwartschaften mit dem Wirksamwerden des Auflösungsbeschlusses.

3. Das nach Sicherstellung der Rentenansprüche und nach Abdeckung aller Schulden verbleibende Vermögen wird

unter die Mitglieder nach Maßgabe des Deckungskapitals verteilt.

4. Die Versammlung, die die Auflösung des Versicherungsvereins beschlossen hat, kann mit einfacher Stimmen-

mehrheit beschließen, dass der gesamte Versicherungsbestand mit Aktiven und Passiven nach Maßgabe eines

Übergangsvertrages, der der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf, auf ein anderes Versicherungsunterneh-

men übertragen wird.

5. Bei Auflösung des Versicherungsvereins und Übertragung des Vermögens muss sichergestellt sein, dass die von

den Mitgliedern zum Zeitpunkt der Auflösung erreichten Ansprüche in voller Höhe erhalten bleiben und ein dann

noch vorhandenes eventuelles Restvermögen nur den Leistungsempfängern oder deren Angehörigen zugute

kommt.
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Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

vom 15. Juli 2011, Geschäftszeichen: VA 11 - I 5002 - 2164 - 2011/1.
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S E L B S T H I L F E

Pensionskasse
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